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L e i t s a t z :  
Fahrzeugsteuer 
 
Eine gegen ein europäisches Patent gerichtete Nichtigkeitsklage ist vor Abschluss des euro-
päischen Einspruchsverfahrens entsprechend § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG auch dann un-
zulässig, wenn sie auf eine i. S. d. § 3 Abs. 2 Nr. 1 PatG nachveröffentlichte nationale An-
meldung gestützt wird, die im europäischen Einspruchsverfahren nicht zu berücksichtigen ist, 
sofern die ältere nationale Anmeldung und die dem angegriffenen Patent zu Grunde liegende 
Anmeldung nicht identisch sind (Abgrenzung zu BPatGE 45, 190 - Schlauchbeutel). 
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